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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Von einem «Vorstossrekord» schrieb das St. Galler Tagblatt rückblickend auf das Jahr
2018. In der Tat wurden in diesem Jahr total 2'352 Vorstösse eingereicht, was 9.6
Vorstössen pro Ratsmitglied entsprach (2017: 9.0). Im Vergleich zum Vorjahr stark
zugenommen haben erneut die Interpellationen (764; 2017: 718) und die Fragen in der
nationalrätlichen Fragestunde (750; 2017: 663). Aber auch Motionen wurden wesentlich
häufiger eingereicht als noch ein Jahr zuvor (463; 2017: 403). Auch wenn dieser Wert
der bisher höchste in der 50. Legislatur war, war man bei den Motionen noch weit vom
Spitzenwert von 2009 entfernt, als ganze 614 Motionen eingereicht worden waren. Im
Vergleich zum Vorjahr abgenommen hatten die eingereichten Anfragen (99; 2017: 102),
die Postulate (183; 2017: 204) und insbesondere die parlamentarischen Initiativen (93;
2017: 129), deren Zahl gar unter das langjährige Mittel von 98 fiel. 
In den Medien wurde die grössere Betriebsamkeit mit den nahenden Wahlen erklärt.
Die Parlamentsmitglieder wollten sich vor den anstehenden Wahlen bemerkbar
machen, meinte etwa Fabio Abate (fdp, TI), dessen Postulat gegen die «Vorstossflut»
2016 abgelehnt worden war. Zum «Vorstosskönig», wie ihn die Aargauer Zeitung (AZ)
bezeichnete, wurde Carlo Sommaruga (sp, GE) mit 47 Vorstössen gekrönt. Es handle
sich vor allem um Fragen in der Fragestunde, da er und die Bürgerinnen und Bürger mit
diesen «schnell und unkompliziert die Haltung des Bundesrates zu aktuellen Themen»
erfahren, erklärte der Genfer SP-Nationalrat. Bei höhere Kosten verursachenden
Motionen und Postulaten sei er zurückhaltender. Weniger sei manchmal mehr, gab der
ebenfalls in der AZ befragte Markus Ritter (cvp, SG) zu Protokoll, der 2018 keinen
einzigen Vorstoss eingereicht hatte. Er frage den Bundesrat und die Verwaltung lieber
direkt an. Davon erfahre die Öffentlichkeit zwar nichts, man erhalte aber sehr schnell
eine präzise Antwort. Zudem habe er als Bauernpräsident genug Medienpräsenz. Dass
es Schwergewichte nicht nötig hätten, mit Vorstössen Medienaufmerksamkeit zu
erheischen, zeigten gemäss AZ auch FDP-Präsidentin Petra Gössi (fdp, SZ) und SP-
Präsident Christian Levrat (sp, FR) sowie Gewerkschaftschef Paul Rechsteiner (sp, SG)
und Gewerbeverbandspräsident Jean-François Rime (svp, FR), die 2018 ebenfalls
keinen einzigen Vorstoss eingereicht hatten. Freilich ist es verkürzt,
Parlamentsmitgliedern zu unterstellen, dass sie Vorstösse lediglich als
Aufmerksamkeitsinstrument nutzen. Vielmehr handelt es sich bei Motionen, Postulaten
und parlamentarischen Initiativen um zentrale Instrumente der Legislative. Eine
Zunahme an Vorstössen kann deshalb auch als Zeichen für ein aktives Parlament, das
seine Aufgabe wahrnimmt, interpretiert werden.

Im Vergleich zu 2017 hatten auch die Aufgaben, die dem Parlament von aussen
aufgegeben worden waren, zugenommen: So wurden den Parlamentsmitgliedern 2018
87 Bundesratsgeschäfte (2017: 67), 26 Standesinitiativen (2017: 22), 34 Wahlgeschäfte
(2017: 23) und 30 Petitionen (2017: 22) neu vorgelegt.

Den Räten wurde aber 2018 nicht nur mehr Arbeit auferlegt; sie erledigten in diesem
Jahr mit total 2'428 auch überdurchschnittlich viele Vorstösse und Geschäfte (2017:
2'396; Schnitt 2000 bis 2018: 2'403). Allerdings war die Arbeitslast dabei relativ
ungleich verteilt. Die Zunahme an erledigten Vorlagen war nämlich praktisch
ausschliesslich den im Vergleich zu den Vorjahren wesentlich häufiger beantworteten
Interpellationen (725; 2017: 628) und Fragen in der Fragestunde (750; 2017: 663)
geschuldet. Hier liegt die Arbeitslast aber insbesondere bei der Verwaltung und weniger
beim Parlament. Dieses erledigte 2018 hingegen weniger Postulate (273; 2017: 303),
weniger Motionen (360; 2017: 458) und auch weniger parlamentarische Initiativen (101;
2017: 104) als im Vorjahr. Zudem nahm auch die Zahl der erledigten
Bundesratsgeschäfte (62; 2017: 74), Standesinitiativen (28; 2017: 26) und Petitionen (20;
2017: 26) im Vergleich zu 2017 ab. Einzig bei den Wahlgeschäften gab es 2018 (28) für
das Parlament etwas mehr zu tun als 2017 (26). 

Einen Einblick in den Arbeitsaufwand eines Parlamentariers gab Konrad Graber (cvp, LU)
in einer Kolumne in der Luzerner Zeitung. Für die Sommersession seien 120 Geschäfte
traktandiert, für die er rund drei Wochen vor Beginn der Session Unterlagen erhalte:
Botschaften für Bundesratsgeschäfte, Berichte und Anträge der Kommissionen;
«schätzungsweise ein Kilo Papier», das neben den zahlreichen Ratschlägen und
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Empfehlungen verschiedener Lobbyorganisationen bearbeitet werden müsse.  

Von den 360 im Jahr 2018 erledigten Motionen wurden 110 angenommen (30.6%), was
im langjährigen Schnitt (2000-2018: 21.7%) eine hohe Erfolgsquote darstellte. Je 43
Motionen wurden zurückgezogen (11.9%; 2017: 20.7%) bzw. unbehandelt abgeschrieben
(11.9%; 2017: 10.7%) und ein Viertel (88, 24.4%; 2017: 18.3%) schaffte immerhin die
Hürde des Erstrats. Auch die Erfolgsquote der Postulate war mit 68.9 Prozent im Jahr
2018 ausserordentlich hoch (2017: 54.1%; Schnitt: 49.3%): Von den 273 erledigten
Postulaten wurden 188 angenommen. Von den 85 nicht erfolgreichen Postulaten lehnte
das Parlament 40 (14.7%; 2017: 25.7%) ab; 18 (6.6%; 2017: 12.9%) wurden zurückgezogen
und 27 (9.9%; 2017: 7.3) wegen Verjährung abgeschrieben. 1

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Am 10. April 2019 kam es zu einer Premiere im politischen System der Schweiz: Weil das
Transparenzgebot in schwerwiegender Weise verletzt worden sei, sprach sich das
Bundesgericht mit 4 zu 1 Stimmen für die Annullierung der Abstimmung zur
Volksinitiative «Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe» aus. Als «Verletzung
der Informationspflicht», «schwere, ja geradezu schockierende Verletzung der
Abstimmungsfreiheit der Stimmberechtigten» sowie als «Verletzung der
Grundprinzipien wie Objektivität und Transparenz» bezeichneten drei der fünf Richter
gemäss Medien das damalige Informationsverhalten der Bundesverwaltung und des
Bundesrates. Da das Ergebnis äusserst knapp ausgefallen sei, sei es nicht nur
theoretisch möglich, dass die Fehlinformationen durch die Bundesverwaltung das
Abstimmungsergebnis verfälscht hätten, sondern sogar wahrscheinlich. Als grosse
Unregelmässigkeit empfand das Gericht insbesondere, dass der Bundesrat nicht
informiert hatte, dass es sich bei den Zahlen um Schätzungen aus dem Jahr 2001
handelte. Zudem habe der Bundesrat die richtigen Zahlen gemäss NZZ noch vor der
Abstimmung erhalten, diese aber nicht publiziert, weil er nicht durch neue Zahlen
Verunsicherung stiften wollte. 
Die Medien zogen in der Folge Vergleiche zum abgelehnten Einspruch gegen die
Abstimmung zur Unternehmenssteuerreform II, bei welcher der Bundesrat die
Steuerausfälle vorgängig ebenfalls viel zu tief eingeschätzt hatte. Diese Abstimmung
hatte aber konkrete Folgen für die Rechtssetzung – unter anderem habe dies
womöglich den Entscheid verschiedener Unternehmen, in die Schweiz zu ziehen,
beeinflusst, erklärten die Medien. Das Bundesgericht verzichtete damals auf eine
Annullierung des Urnengangs, rügte aber den Bundesrat für seine Informationspolitik.
Damit habe das Bundesgericht der Bundesverwaltung ein falsches Signal gesendet, das
nun korrigiert worden sei, argumentierte der Tagesanzeiger. 

Noch nie zuvor war also eine eidgenössische Volksabstimmung für ungültig erklärt
worden. Entsprechend unklar war daher, wie es nun weitergehen würde: Würde der
Bundesrat dem Parlament eine neue Botschaft zur Initiative vorlegen, da auch die
Entscheidungen des Bundesrates und des Parlaments auf falschen Zahlen beruht
hatten, oder würde lediglich die Volksabstimmung wiederholt? Entscheiden über das
Vorgehen wollte der Bundesrat nach Vorliegen der schriftlichen Urteilsbegründung.
Relevant war dieser Entscheid insbesondere auch für die CVP. Diese erklärte zwar
offiziell ihre Freude über den Sieg vor Gericht, die Medien erachteten ihre Situation
aber als kritisch. So sei die Initiative vor der Abstimmung stark kritisiert worden, weil sie
eine Definition der Ehe als «gesetzlich geregelte Lebensgemeinschaft von Mann und
Frau» beinhaltete und damit Homosexuellen die Heirat verunmöglichte. Müsste die
Vorlage Volk und Ständen nun mit demselben Abstimmungstext erneut zur Abstimmung
vorgelegt werden, müsse sich die CVP fragen, ob sie diesen Text noch immer
verteidigen wolle, zumal heute gemäss Studien eine Mehrheit der Bevölkerung die Ehe
für alle gutheisse. Kathrin Bertschy (glp, BE) ging noch einen Schritt weiter und
kritisierte nicht nur die konservative Ehedefinition, sondern auch das für Frauen
diskriminierende Steuermodell, das mit der Initiative vorgeschlagen werde. Dieses
verunmögliche zudem zukünftig die Individualbesteuerung. Als möglichen Ausweg
nannte unter anderem CVP-Ständerat Konrad Graber (cvp, LU) die Vorlage des
Bundesrates für eine ausgewogene Paar- und Familienbesteuerung, welche die WAK-SR
nach Einreichung der Abstimmungsbeschwerden sistiert hatte, bis der Bundesrat sein
weiteres Vorgehen bezüglich der Initiative bekannt gab. Würde dieses
Bundesratsgeschäft der CVP-Initiative als indirekter Gegenvorschlag gegenübergestellt,
könne die Partei ihre Initiative zurückziehen, ohne das Gesicht zu verlieren, urteilte die
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NZZ. Zwar wurde auch dem in dieser Vorlage enthaltenen Steuersystem viel Kritik
entgegengebracht; es würde jedoch die Individualbesteuerung zukünftig nicht
verunmöglichen. 

Im Juni 2019 entschied der Bundesrat schliesslich, die Initiative zuerst noch einmal
dem Parlament zur Behandlung vorzulegen und ihm damit erneut eine Möglichkeit für
einen indirekten Gegenvorschlag zu geben. Die CVP erhielt bis zum 27. Mai 2020 Zeit,
die Initiative zurückzuziehen; falls nicht, würde anschliessend erneut darüber
abgestimmt. 2

1) Anzahl Vorstösse und Arbeitsbelastung 2018; BaZ, 4.5.18; LZ, 2.6.18; AZ, SGT, 22.2.19
2) Bundesgerichtsurteil 1C_315_2018; Medienmitteilung des Bundesgerichts vom 10.4.19; BaZ, CdT, NZZ, TA, 11.4.19; TA,
12.4.19; Blick, LT, SGT, TA, 22.6.19
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